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Dokumententyp: Fachbereich WD 4 
Titel: Der steuerliche Abzug von Vorsorgeaufwendungen als 
Sonderausgaben 

Der Auftraggeber fragt, wie die Sozialversicherungsbeiträge, insbesondere die Beiträge zur Ar
beitslosenversicherung, bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens als Basis für die 
Berechnung der Einkommensteuer und des Solidaritätszuschlags berücksichtigt werden bezie
hungsweise inwiefern diese abzugsfähig sind. 

Die Steuerpflichtigen sind berechtigt, die von ihnen geleisteten Vorsorgeaufwendungen als Son
derausgaben gemäß § 10 Einkommensteuergesetz (EStG) abzuziehen. Der Sonderausgabenabzug 
erfolgt vom Gesamtbetrag der Einkünfte1 nach dem Verlustabzug (§ 10d EStG) und vor Abzug der 
außergewöhnlichen Belastungen (§§ 33ff EStG).2 

Die Vorsorgeaufwendungen werden eingeteilt in Altersvorsorgeaufwendungen gemäß § 10 Ab
satz 1 Nr. 2 EStG und in sonstige Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Absatz 1 Nr. 3 und 3a EStG, 
zu denen auch Beiträge zu einer Arbeitslosenversicherung gehören. 

Altersvorsorgeaufwendungen nach § 10 Absatz 1 Nr. 2 EStG 

Zu den Altersvorsorgeaufwendungen gehören die Beiträge zur gesetzlichen Altersvorsorge (ge
setzliche Rentenversicherung, landwirtschaftliche Alterskasse, berufsständische Versorgungsein
richtungen) und die Beiträge zum Aufbau einer eigenen kapitalgedeckten Altersversorgung (Ba
sisrente-Alter). 

Die begünstigten Beiträge (im Falle der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung einschließ
lich des nach § 3 Nr. 62 EStG steuerfreien Arbeitgeberanteils) sind bis zum Höchstbeitrag zur 
knappschaftlichen Rentenversicherung (West) als Sonderausgaben abziehbar (2025: 29.344 Euro, 

 

1 Der Gesamtbetrag der Einkünfte ergibt sich aus der Summe der Einkünfte abzüglich insbesondere des Altersent
lastungsbetrags (§ 24a EStG), des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende (§ 24b EStG) und des Freibetrags für 
Land- und Forstwirte (§ 13 Absatz 3 EStG). Zum vollständigen Schema der Ermittlung des zu versteuernden 
Einkommens vergleiche Einkommensteuer-Richtlinien 2012 (EStR 2012), R 2 Umfang der Besteuerung. 

2 Wenn nicht anders angegeben, stammen die folgenden Informationen aus: Schreiben des Bundesministeriums 
der Finanzen betr. einkommensteuerrechtliche Behandlung von Vorsorgeaufwendungen vom 24. Mai 2017, 
BMF IV C 3 - S 2221/16/10001 :004; DOK 2017/0392623, zuletzt geändert durch Schreiben vom 28. Dezem
ber 2023, Bundessteuerblatt 2024 I, Seite 209 (Fassung abrufbar bei beck-online mit BeckVerw 342000). 
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im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten und Lebenspartnern Verdopplung dieses Be
trags). 

Allerdings wird der sich ergebende Betrag bei Arbeitnehmern, die einen nach § 3 Nr. 62 EStG 
steuerfreien Arbeitsgeberanteil zur Rentenversicherung erhalten haben, um diesen Arbeitgeberan
teil gekürzt. Haben beide Ehegatten oder beide Lebenspartner steuerfreie Arbeitgeberleistungen 
erhalten, ist der sich ergebende Betrag um beide Beträge zu kürzen. Bei Steuerpflichtigen ohne 
einen solchen steuerfreien Zuschuss wird ein fiktiver Kürzungsbetrag ermittelt. 

Sonstige Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Absatz 1 Nr. 3 und 3a EStG 

Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Absatz 1 Nr. 3 EStG zählen insbesondere die 
Beiträge zur Basiskrankenversicherung (gesetzliche und private Krankenversicherung) sowie die 
Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung. 

Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Absatz 1 Nr. 3a EStG gehören vor allem Bei
träge zur Versicherung gegen Arbeitslosigkeit (gesetzliche Beiträge an die Bundesagentur für Ar
beit und Beiträge zu privaten Versicherungen). Zu diesen Vorsorgeaufwendungen zählen unter 
anderem auch Beiträge an Haftpflicht-, Lebens- sowie Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversiche
rungen. 

Vorsorgeaufwendungen des Steuerpflichtigen (ohne Arbeitgeberanteil) im Sinne des § 10 Ab
satz 1 Nr. 3 und Nr. 3a EStG können grundsätzlich bis zur Höhe von 2.800 Euro abgezogen wer
den. 

Vor allem bei Steuerpflichtigen, die ganz oder teilweise ohne eigene Aufwendungen einen An
spruch auf vollständige oder teilweise Erstattung oder Übernahme von Krankheitskosten haben, 
vermindert sich der Höchstbetrag auf 1.900 Euro. In diese Personengruppe gehören insbesondere 
Besoldungs- und Versorgungsempfänger mit Beihilfeanspruch, in der gesetzlichen Krankenversi
cherung ohne eigene Beiträge familienversicherte Angehörige sowie Rentner, bei denen der Trä
ger der gesetzlichen Rentenversicherung Beiträge an die gesetzliche Krankenversicherung zahlt. 

Bei Zusammenveranlagung bestimmt sich der gemeinsame Höchstbetrag aus der Summe der je
dem Ehegatten/Lebenspartner zustehenden Höchstbeträge. 

Übersteigen die vom Steuerpflichtigen geleisteten Beiträge für die Basiskrankenversicherung und 
die gesetzliche Pflegeversicherung den Höchstbetrag von 2.800 Euro beziehungsweise 1.900 Euro, 
sind diese Beiträge in voller Höhe als Sonderausgaben anzusetzen. Ein zusätzlicher Abzug von 
Beiträgen nach § 10 Absatz 1 Nr. 3 a EStG (zum Beispiel von Beiträgen zur Arbeitslosenversiche
rung) ist daneben nicht möglich. Dasselbe gilt, wenn Ehegatten oder Lebenspartner gemeinsam 
veranlagt werden (§ 10 Absatz 4 EStG). 
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